
Antrag auf Auflösung einer Mitarbeitervertretung

VerwG.EKD II-0124/H6-03, 28.4.2003

Die Leitsätze zum Beschluss des VerwG.EKD II-0124/H6-03 vom 28. April 2003
lauten:

1. Voraussetzung der Auflösung der Mitarbeitervertretung wegen groben Miss-
brauchs von Befugnissen oder wegen grober Verletzung von Pflichten, die sich aus
dem MVG.EKD ergeben, ist, dass die Amtspflichtverletzungen der Mitarbeitervertre-
tung insgesamt zuzurechnen sind, sie als vom Kollegialorgan begangen anzusehen
sind.

2. Verletzt ein Mitglied oder verletzen mehrere Mitglieder der Mitarbeitervertretung
durch eigenständige Handlungen, die nicht der Mitarbeitervertretung als Gremium zu-
gerechnet werden können, ihre Amtspflichten, so rechtfertigt dies nicht die Auflösung
der Mitarbeitervertretung, sondern nur den Ausschluss des einzelnen Mitglieds oder
der jeweiligen Mitglieder.

Fundstelle: Die Mitarbeitervertretung 5/03, S. 244




